
Häusliche Gewalt 
und Gewalt in der 
Familie

Der	Vorstand	der	Sächsischen	Landes-
ärztekammer	 hat	 in	 seiner	 45.	 Vor-
standssitzung	 am	 6.	 Juni	 2007	 die	
Umbenennung	 der	 Kommission	 Ge-
walt	 gegen	 Kinder	/	Misshandlung	
Minderjähriger“	in	„Kommission	Häus-
	liche	Gewalt	–	Gewalt	in	der	Familie“	
beschlossen.	„Damit	wird	den	gesell-
schaftlichen	 Anforderungen	 Rech-
nung	getragen	und	die	Präventions-
arbeit	der	Kommission	durch	weitere	
Ärzte	 verstärkt“,	 so	 Prof.	 Dr.	 Jan	
Schulze,	 Präsident	 der	 Sächsischen	
Landesärztekammer.

Die	Überschneidung	zwischen	häusli-
cher	Gewalt	und	Gewalt	in	der	Fami-
lie	bedarf	einer	neuen	Herangehens-
weise.	Nach	amerikanischen	Studien	
findet	in	bis	zu	60	Prozent	der	Fälle	
bei	Gewalt	zwischen	Lebenspartnern	
zusätzlich	auch	Gewalt	gegen	in	der	
Partnerschaft	 lebende	 Kinder	 sowie	
gegen	betagte	Menschen	statt.	Aus	
diesen	 Gründen	 ist	 die	 Neuausrich-
tung	der	Kommission	„Gewalt	gegen	
Kinder/Misshandlung	Minderjähriger“	
auf	 „Häusliche	 Gewalt	 –	 Gewalt	 in	
der	Familie“	der	Sächsischen	Landes-
ärztekammer	notwendig“,	argumen-
tiert	 Priv.-Doz.	 Dr.	 Christine	 Erfurt,	
Vorsitzende	 der	 Kommission	 und	
Oberärztin	 am	 Institut	 für	 Rechts-
medizin	 am	 Universitätsklinikum	 in	
Dresden.

Ärzte haben „Erstkontakt“
Obwohl	Gewalt	strafrechtlichen	Sank-
tionen	 unterworfen	 ist,	 ist	 die	 ärzt-
liche	Berufsgruppe	diejenige,	die	 in	
den	meisten	Fällen	als	Erste	und	häu-
fig	auch	als	 Einzige	mit	den	 Folgen	
konfrontiert	 ist.	 Die	 Auswirkungen	
von	Gewalt	sind	zudem	vielfältig,	sie	
umfassen	nicht	nur	körperliche	Verlet-
zungen,	sondern	häufig	auch	somati-
sche,	 psychosomatische	 und	 psychi-
sche	Langzeitfolgen.	

Frau	 Dr.	 Erfurt:	 „Die	 Kommission	
„Gewalt	gegen	Kinder/Misshandlung	
Minderjähriger“	möchte	deshalb	ihren	
Tätigkeitsschwerpunkt	auf	die	Aspek-
	te	„Häusliche	Gewalt	–	Gewalt	in	der	

Familie“	mit	dem	Fokus	auf	die	oben	
genannten	 Zielgruppen	 erweitern	
und	 weitere	 Fachkompetenz	 inte-
grieren.	Eine	Aufgabe	wird	es	auch	
sein,	 die	 interprofessionelle	 Zusam-
menarbeit	 von	 Einrichtungen	 des	
Gesundheitswesens	mit	lokalen	Insti-
tutionen	 für	 Gewaltopfer	 zu	 beför-
dern“.	

Definition:
In	 den	 letzten	 Jahren	 hat	 sich	 der	
Begriff	„Häusliche	Gewalt“	etabliert.	
Das	Phänomen	häusliche	Gewalt	 ist	
komplex,	 es	 ereignet	 sich	 meist	 in	
Langzeitbeziehungen	 mit	 einem	
chronisch	gewaltbereiten	 Täter	 und	
einem	Opfer,	das	ihm	unterlegen	ist	
und	aufgrund	von	Abhängigkeit	oder	
Angst	oft	eine	ambivalente	Haltung	
zu	 ihm	einnimmt.	Häusliche	Gewalt	
umfasst	alle	Formen	der	physischen,	
sexuellen,	 psychischen,	 ökonomi-
schen	und	sozialen	Gewalt	zwischen	
erwachsenen	Menschen.	Es	handelt	
sich	dabei	am	häufigsten	um	Gewalt-
handlungen	 in	 einer	 Partnerschaft,	
die	aktuell	besteht,	die	sich	in	Auflö-
sung	 befindet	 oder	 die	 beendet	 ist.	
Für	die	Definition	nicht	ausschlagge-
bend	 sind	 Tatort	 und	 gemeinsamer	
Wohnsitz.	
Kindesmisshandlung	 wird	 definiti-
onsgemäß	 dagegen	 nicht	 zur	 häus-
lichen	 Gewalt	 gezählt.	 Hierfür	 wird	
der	 Begriff	 „Gewalt	 in	 der	 Familie“	
verwendet.

Hintergrund:
Die	Kommission	„Gewalt	gegen	Kin-
der/Misshandlung	 Minderjähriger“	
wurde	in	der	Sächsischen	Landesärz-
tekammer	wie	in	anderen	Landesärz-
tekammern	1994	auf	Anregung	des	
parlamentarischen	 Gesundheitsaus-
schusses	des	Deutschen	Bundestages	

und	 auf	 Beschluss	 der	 Bundesärzte-
kammer	gegründet.	Die	Kommission	
hat	von	Beginn	an	vor	allem	die	Ziel-
stellung	 verfolgt,	 potenzielle	 Kon-
taktpersonen	von	Opfern	wie	Ärzte,	
Psychologen,	Lehrer	und	Erzieher	für	
diese	Thematik	zu	sensibilisieren	und	
ihnen	Leitlinien	zur	Erkennung,	Doku-
mentation	 und	 Meldung	 dieser	 Tat-
bestände	an	die	Hand	zu	geben	so-
wie	Rechtssicherheit	zu	vermitteln.	
Frau	Dr.	 Erfurt:	„Familien,	 in	denen	
häusliche	 Gewalt	 stattfindet,	 bedür-
fen	der	Hilfe	durch	die	Gesellschaft.	
Die	 Identifizierung	 und	 der	 Schutz	
der	Opfer	sind	erstrangige	Aufgaben,	
jedoch	 ist	 die	 „Betreuung/Behand-
lung“	der	„Täter“	zur	Verhinderung	
fortgesetzter	 Gewaltanwendung	
essentiell.	 Es	 sind	 präventive	 Hilfen	
für	 Familien,	 die	 überfordert	 sind,	
sowie	 ein	 Frühwarnsystem	 notwen-
dig,	 um	 dem	 Ausbruch	 häuslicher	
Gewalt	im	Vorfeld	zu	begegnen“.	

Knut	Köhler	M.A.
Referent	für	Presse-	und	Öffentlichkeitsarbeit
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Analyse von Nieder-
lassungsanreizen in 
ländlichen Regionen

Trotz	in	der	Vergangenheit	insgesamt	
gestiegener	 Ärztezahlen	 ist	 eine	
punktuelle	 Unterversorgung	 insbe-
sondere	in	der	hausärztlichen	Versor-
gung	für	strukturschwache	Regionen	
zu	 beobachten.	 Diese	 Problematik	
wird	 sich	 in	 den	 nächsten	 Jahren	
voraussichtlich	noch	verschärfen.	Es	
werden	 deshalb	 vermehrt	 Informa-
tionen	 darüber	 benötigt,	 welche	
Anreize	in	welcher	Stärke	und	in	wel-
cher	 Kombination	 eine	 bedarfsge-
rechte	Steuerung	der	Niederlassung	
von	Ärzten	ermöglichen.
In	einer	von	der	Bundesärztekammer	
geförderten	 Studie	 untersucht	 die	
Stiftungsprofessur	 für	 Gesundheits-
ökonomie	 der	 Universität	 Leipzig	
systematisch	 die	 Anreize	 für	 eine	
Niederlassung	 in	 ländlichen	 Regi-
onen.	Mit	der	Studie	 sollen	die	Pro-
bleme	und	Wünsche	von	Ärztinnen	
und	Ärzten,	die	 vor	 einer	Niederlas-

Stockschlagverletzung	bei	einem	Kind



sungsentscheidung	stehen,	analysiert	
und	 den	 Entscheidungsträgern	 in	
Politik	 und	 Verwaltung	 vermittelt	
werden.	
Im	Rahmen	der	Studie	wird	eine	ano-
nyme	 Befragung	 einer	 Stichprobe	
von	 jungen	Ärzten	unter	40	 Jahren	
durchgeführt.	Den	Befragten	werden	
jeweils	 verschiedene	 hypothetische	
Praxisalternativen	 vorgestellt,	 aus	
denen	 Sie	 eine	Auswahl	 treffen	 sol-
len.	Die	Praxisalternativen	unterschei-
den	 sich	 hinsichtlich	 bestimmter	
Merkmale,	die	sich	in	einer	Vorstudie	
als	besonders	relevant	herausgestellt	
haben.	

Auf	 Grundlage	 der	 Ergebnisse	 der	
Befragung	 sollen	 Aussagen	 bezüg-
lich	der	Bedeutung	der	unterschied-
lichen	 monetären	 und	 nicht-mone-
tären	 Merkmale	 für	 Praxiswahl	 der	
Befragten	 möglich	 werden.	 Diese	
Aussagen	sollen	dazu	beitragen,	die	
bedarfsgerechte	 Niederlassung	 von	
Ärzten	durch	Ausgestaltung	entspre-
chender	Anreize	zu	fördern,	um	spe-
ziell	 einer	 Unterversorgung	 in	 der	
hausärztlichen	Versorgung	entgegen-
zuwirken.

Die	 Aussendung	 der	 Fragebögen	
wird	im	Juli	2007	erfolgen.	
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Zur Legalisierung des 
Arzneimittelrecyc-
lings in Heimen und 
Hospizen
1. Einleitung
Die	 Arzneimittelausgaben	 erhöhen	
sich	von	Jahr	zu	Jahr1.	Da	das	Modell	
der	 GKV	 einerseits	 darauf	 angelegt	
ist,	jedem	Mitglied	die	seinen	Bedürf-
nissen	 entsprechende	 medizinische	
Versorgung	 auf	 neustem	 Stand	 zu-
kommen	zu	lassen,	andererseits	der	
Altersdurchschnitt	 der	 Bevölkerung	
nicht	zuletzt	dank	des	medizinischen	
Fortschritts	 stetig	 steigt,	 sich	 mit	
zunehmendem	 Lebensalter	 Gebre-
chen	und	Krankheiten	aber	zwangs-
läufig	 häufen,	 ist	 eine	 einfache	
Lösung	 des	 Kostenproblems	 inner-
halb	des	bestehenden	Systems	nicht	
in	 Sicht.	 Im	 Grunde	 bedarf	 es	 der	
Abkehr	von	der	bisherigen	Umvertei-
lung	 hin	 zu	 mehr	 Eigenverantwor-
tung,	 so	 wie	 schon	 jetzt	 in	 der	 Pri-
vaten	 Krankenversicherung	 –	 mit	
allen	 diese	 Veränderung	 in	 der	 Dis-
kussion	begleitenden	Widerständen.

2. „Der Fall des Landarztes 
Dr. Berendes“
In	der	Gesundheitspolitik	werden	die	
unterschiedlichsten	 Modelle	 disku-
tiert,	 wie	 die	 Ausgabenspirale	 bei	
den	Arzneimitteln	zumindest	verlang-
samt	werden	kann.	Eine	Idee,	der	im	
Folgenden	 nachgegangen	 werden	

soll,	stellt	auf	das	„Recycling“	nicht	
verbrauchter	Medikamente	ab2.	Das	
ärztliche	Verordnungsregime	im	Kran-
kenhaus	 ist	 hiervon	nicht	 betroffen,	
denn	 stationäre	 Patienten	 werden	
aus	der	Krankhausapotheke	versorgt,	
die	 eine	 stückzahlgenaue	 Therapie	
auf	 Station	 möglich	 macht,	 anders	
als	 in	 der	 ambulanten	 Praxis,	 wo	
Patienten	vorgefertigte	Packungsgrö-
ßen	aus	der	Apotheke	erhalten.	Vor	
allem	die	knapp	135.000	in	der	Bun-
desrepublik	 niedergelassenen	 Ärzte	
verschreiben	daher	häufig	übergroße	
Medikamentenmengen3,	 auch	 um	
bei	chronischen	Leiden	nicht	fortge-
setzt	 neue	 Rezepte	 ausstellen	 zu	
müssen,	so	dass	schätzungsweise	nur	
4/5	 der	 Schachtelinhalte	 verbraucht	
werden4.	 Die	 20%-Übermenge,	 die	
aber	ebenfalls	bezahlt	werden	muss,	
wird	 von	 den	 Patienten	 später	 ver-
nichtet.	 Bei	 Gesamtkosten	 für	 Arz-
neimittel	im	Jahr	2003	von	–	alle	Leis-
tungsträger	 zusammen	 genommen	
–	 37,5	 Mrd.	 Euro5,	 also	 15%	 am	
Gesamtbudget	 von	 240	 Mrd.	 Euro,	
sind	 20%	 immerhin	 7,5	 Mrd.	 Euro	
und	 so	 lässt	 sich	 schnell	 erklären,	
dass	eine	effektive	Bekämpfung	des	

„Arzneimittelmülls“	nicht	unerheblich	
zur	 Kostenkonsolidierung	 beitragen	
könnte6.	Allein	–	der	Streit	dreht	sich	
darum	 –	 was	 ist	 eine	 „effektive	 Be-
kämpfung	des	Arzneimittelmülls“	?

Ein	Hausarzt	aus	Lügde	in	den	Lipper	
Bergen	 an	 der	 Grenze	 zu	 Ostwest-

falen,	Dr.Bertel	Berendes,	hatte	diese	
Frage	 1999	 erstmals	 ins	 Licht	 der	
Öffentlichkeit	gerückt,	indem	er	sich	
zum	 Gegenstand	 eines	 Ordnungs-
widrigkeitenverfahrens	machen	 ließ.	
Nicht	 wenige	 seiner	 Gerontopatien-
ten,	egal	ob	zu	Hause	oder	im	Alten-
heim,	verstarben	oder	wurde	auf	die	
letzten	 Tage	 hin	 in	 Kliniken	 einge-
wiesen	 und	 dort	 auf	 neue	 Medika-
mente	umgestellt,	 so	dass	 teils	sehr	
teure	 Präparate	 zurück	 blieben,	 die	
der	 Arzt	 später	 bei	 Hausbesuchen	
bei	den	Angehörigen	wieder	einsam-
melte,	 um	 sie	 zur	 Vermeidung	 von	
Neurezepten	 in	 seiner	 Praxis	 erneut	
auszugeben.	 Was	 Dr.	 Berendes	 für	
diese	einfache	und	zur	Abwechslung	
einmal	 unbürokratische	 Idee	 zur	
Kostenvermeidung	 im	 Gesundheits-
wesen,	geboren	aus	dem	gesunden	
Menschenverstand	des	Pragmatikers	
heraus,	genauso	gut	den	Vorschlag	
für	 das	 Bundesverdienstkreuz	 hätte	
einbringen	 können,	 denn	 hochge-
rechnet	 auf	 die	 gesamte	 Bundesre-
publik	hätte	 sich	hier	ein	Einsparvo-
lumen	 von	 theoretisch	 mehreren	
Milliarden	 Euro	 ergeben,	 rief	 statt-
dessen	die	Konkurrenz	auf	den	Plan.	
Der	 Hausarzt,	 der	 sich	 lediglich	 um	
seine	Patienten	und	die	Therapieko-
sten	verdient	machen	wollte,	erhielt	
eine	Anzeige	aus	dem	Kreis	der	ört-
lichen	 Apotheker,	 denn	 formal	 be-
trachtet	verstieß	er	gegen	§	43	Abs.1	
AMG,	der	diese	Form	des	 Inverkehr-
bringens	 von	 Arzneimitteln	 an	 den	

Die	 Ziele	 der	 Studie	 können	 zuver-
lässig	 nur	 durch	 eine	 hohe	 Beteil-
igung	 der	 Ärztinnen	 und	 Ärzte	 an	
der	 Befragung	 ermöglicht	 werden.	
Davon	 hängt	 auch	 die	 Wirksamkeit	
dieser	 Ergebnisse	 in	 der	 politischen		
Diskussion	ab.	Deshalb	bitten	wir	alle	
Kolleginnen	und	Kollegen,	die	einen	
Fragebogen	zugesendet	bekommen,	
die	Studie	durch	Ihre	Teilnahme	aktiv	
zu	unterstützen.	

Prof.	Dr.	Hans	Helmut	König,	MPH
Dipl.-Psych.	Oliver	Günther

Beate	Kürstein,	Ärztin
Stiftungsprofessur	für	Gesundheitsökonomie					

Klinik	und	Poliklinik	für	Psychiatrie											
Universität	Leipzig




